
 

 

 

TOP 6 – BERATUNG UND GEGEBENENFALLS BESCHLUSSFASSUNG DES SENATS ZUR 
ERNENNUNG/ BESTELLUNG DES PRÄSIDENTEN FÜR EINE WEITERE AMTSZEIT  

 
Unterlage für die 135. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (4. Sitzung im Wintersemester 2018/19) am 
23. Januar 2019. 
 
Drucksache-Nr.: 674/135/4 WiSe 2018/19 
Ausgabedatum: 16. Januar 2019 
 
Sachstand 
Die Amtszeit von P Spoun endet am 30.04.2020. In der vergangenen Senatssitzung hat P Spoun erklärt, dass er für eine weitere 
Amtszeit zur Verfügung stünde, sofern der Senat und der Stiftungsrat seinen Verbleib im Amt wünschen. Die Dekane und die 
Gleichstellungsbeauftragte haben in der Sitzung deutlich gemacht, dass sie eine weitere Amtszeit von P Spoun befürworten. 
Im Hinblick auf diese Sitzung wurde aus der Mitte des Senats ein Tagesordnungspunkt zur Beratung und gegebenenfalls 
Beschlussfassung des Senats zur Ernennung oder Bestellung des Präsidenten für eine weitere Amtszeit beantragt. Auf Basis 
des Antrags entstand der Vorschlag für die Tagesordnung. 
 
Gemäß § 38 Abs. 4 Satz 4 NHG sowie § 1 Abs. 2 Satz 1 der Verfahrensordnung zur Ernennung oder Bestellung und Entlassung 
von Mitgliedern des Präsidiums der Leuphana Universität Lüneburg (im Folgenden „Verfahrensordnung“) kann mit 
Zustimmung des Senats und des Stiftungsrats die Ernennung oder Bestellung des Präsidenten für eine weitere Amtszeit ohne 
Ausschreibung erfolgen. Entscheiden sich Senat und Stiftungsrat für eine Ernennung oder Bestellung ohne Ausschreibung 
kann gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 der Verfahrensordnung auf die Einrichtung einer gemeinsamen Findungskommission des Senats 
und des Stiftungsrats verzichtet werden. Der Senat beschließt gemäß § 4 Abs. 1 der Verfahrensordnung den Vorschlag zur 
Ernennung oder Bestellung des Präsidenten an den Stiftungsrat. Die Amtszeit nach Wiederwahl würde gemäß § 38 Abs. 4 Satz 
1 NHG acht Jahre betragen.  
 
Der Senat wird um Beratung und ggf. Beschlussfassung gebeten.  
 
Beschlussoptionen 
 

• Ernennung/Bestellung des Präsidenten für eine weitere Amtszeit ohne Ausschreibung: 
Der Senat stimmt zu, dass die Ernennung/Bestellung des Präsidenten gemäß § 38 Abs. 4 Satz 4 NHG für eine weitere 
Amtszeit von acht Jahren ohne Ausschreibung erfolgt. Außerdem stimmt er zu, auf die Einrichtung einer gemeinsamen 
Findungskommission zu verzichten. Entsprechend beschließt der Senat den Vorschlag zur Ernennung/Bestellung an den 
Stiftungsrat gemäß § 4 der Verfahrensordnung zur Ernennung oder Bestellung und Entlassung von Mitgliedern des 
Präsidiums der Leuphana Universität Lüneburg. 

 

• Ausschreibung der Stelle der Präsidentin oder des Präsidenten: 
Der Senat beschließt, die Stelle der Präsidentin oder des Präsidenten auszuschreiben. Zur Vorbereitung des 
Ausschreibungstexts und des Vorschlages auf Ernennung/Bestellung der Präsidentin oder des Präsidenten soll gemäß § 
1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und 2 der Verfahrensordnung zur Ernennung oder Bestellung und Entlassung von Mitgliedern des 
Präsidiums der Leuphana Universität Lüneburg eine gemeinsame Findungskommission eingerichtet werden. Die drei, 
vom Senat aus seiner Mitte zu bestellenden stimmberechtigten Mitglieder sollen in einer der nächsten Senatssitzungen 
gewählt werden. 

SENAT 
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